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Erwägungen

E. 1
Die eingereichten Beschwerden sind weitgehend gleichlautend und richten sich alle gegen
die Baukonzession für das Dock Midfield bzw. gegen das im Rahmen des
Baukonzessionsverfahrens erstellte Schallschutzkonzept und den diesem zu Grunde
liegenden Lärmbelastungskataster. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden können daher
gemeinsam behandelt und beurteilt werden.

E. 2
Durch das erwähnte bundesgerichtliche Urteil vom 8. Dezember 2000 ist der Hauptantrag
der Beschwerdeführer insoweit gegenstandslos geworden, als die Aufhebung der
Genehmigung des Lärmbelastungskatasters verlangt worden ist. Nicht gegenstandslos
geworden ist dagegen das mit diesem Antrag verbundene Begehren, der Flughafenhalter sei
anzuweisen, unverzüglich ein formelles Enteignungsverfahren eröffnen zu lassen.

Gesuche um Eröffnung eines Enteignungsverfahrens zur Behandlung der Ansprüche auf
passiven Schallschutz und weiterer Entschädigungsbegehren sind auch von anderen
Beschwerdeführern gestellt und vom Bundesgericht im zitierten Urteil vom 8. Dezember
2000 aufgrund des einschlägigen Verfahrensrechts abgewiesen worden. Wie das
Bundesgericht dazu ausgeführt hat (E. 50), handelt es sich beim vorliegenden
Baukonzessionsverfahren nicht um ein sog. kombiniertes Verfahren, in welchem neben den
bau-, planungs- und luftfahrtrechtlichen Fragen gleichzeitig auch die
enteignungsrechtlichen Ansprüche behandelt werden müssten. Da jedoch die im
Baukonzessionsverfahren zu prüfende Erweiterung des Flughafens eine vorzeitige
Lärmsanierung bedinge, müssten gestützt auf die Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes
im Gegenzug zu den gewährten Erleichterungen bauliche Schutzmassnahmen angeordnet
werden. Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens bzw. des angeordneten nachlaufenden
Bewilligungsverfahrens sei daher allein über die umweltschutzrechtliche Verpflichtung zur
Ergreifung von Schallschutzmassnahmen und zur Übernahme der entsprechenden Kosten
zu befinden. Das schliesse indessen nach der Rechtsprechung nicht aus, dass in einem
getrennt vom vorliegenden Verfahren geführten Enteignungsverfahren
Entschädigungsansprüche bejaht werden könnten, die unter Umständen auch in Form von
ergänzenden baulichen Massnahmen als Realleistungen im Sinne von Art. 18 des
Bundesgesetzes über die Enteignung abgegolten werden könnten (vgl. BGE 119 Ib 348 E.
6b S. 363, 122 II 337 E. 4b und 8). Das enteignungsrechtliche Verfahren ersetze jedoch das
umweltschutzrechtliche Verfahren zur Gewährleistung von passivem Schallschutz nicht.

Es besteht kein Anlass, in den vorliegenden Fällenanderszuentscheiden.
DieHauptbegehrenderBeschwerdeführersinddaherinsoweitabzuweisen,
alsdieumgehendeEröffnungeinesformellenEnteignungsverfahrensverlangtwird.



E. 3
Die Eventualbegehren um Einbezug der Liegenschaften in das Schallschutzkonzept sind
durch den bundesgerichtlichen Entscheid vom 8. Dezember 2000 ebenfalls gegenstandslos
geworden. Das Konzept wird nach seiner Überarbeitung unter Wahrung des Rechtsschutzes
neu aufgelegt werden müssen. Auf die Rügen der fehlerhaften Abgrenzung des
Schallschutzperimeters und der unrichtigen Behandlung der der Empfindlichkeitsstufe III
zugewiesenen Gebiete ist deshalb nicht einzugehen. Aus prozessökonomischen Gründen ist
dagegen - gleich wie im Urteil vom 8. Dezember 2000 (E. 48) - noch zu einigen von den
Beschwerdeführern aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen, nämlich, auf welchen Wert
bei der Grenzziehung des Schallschutzperimeters abzustellen sei, welche Art von
Schallschutzmassnahmen vorzusehen sei und ob auch für Gebäude, die nach 1978 innerhalb
der Fluglärmzonen B und C erstellt worden sind, die Kosten für die Schallschutzfenster
rückerstattet werden müssten.

a) Gemäss dem Synthese-Bericht zum Schallschutzkonzept ist zur Abgrenzung des
Schallschutz-Perimeters eine Linie gezogen worden, die einer Lärmbelastung von 0.5
dB(A) über dem massgeblichen Immissionsgrenzwert entspricht. Dazu wird ausgeführt, die
0.5 dB(A) über dem Grenzwert liegenden Werte rührten daher, dass Belastungen bis 0.4
dB(A) über dem Grenzwert rechnerisch abgerundet würden und damit den massgeblichen
Grenzwert noch einhielten. Gegen diese Grenzziehung wird eingewendet, die
Schallschutzpflicht entstehe mit der Überschreitung des Belastungsgrenzwertes selbst und
nicht erst ab einer Überschreitung um 0.5 dB(A); aus der Abrundung ergebe sich de facto
eine Grenzwertverschiebung zu Ungunsten der Lärmbetroffenen.

Bauliche Schallschutzmassnahmen sind dort zu ergreifen, wo die Immissionsgrenzwerte
nicht eingehalten werden können bzw. wo der Anforderung, dass die Immissionsgrenzwerte
nicht überschritten werden dürfen, nicht entsprochen werden kann (vgl. Art. 10 Abs. 1 LSV
). Die Frage, wann und wo diese Anforderung erfüllt sei, ist grundsätzlich rechtlicher Natur
und daher von der rechtsanwendenden Behörde oder vom Richter zu beantworten. Diese
stützen sich dabei auf die Lärmbelastungskarte bzw. auf die dem massgeblichen
Immissionsgrenzwert entsprechende Kurve, die vom Techniker in Anwendung der
naturwissenschaftlichen Regeln und unter Berücksichtigung der Unsicherheitsfaktoren
berechnet, gerundet und in die Karte eingezeichnet worden ist. Dagegen ist es nicht
Aufgabe des Technikers, darüber zu befinden, wo oder bei welchem Wert die
Schallschutzpflicht ausgelöst wird.

Im Übrigen soll die Abgrenzung des Schallschutz-Perimeters im Bereich des massgeblichen
Grenzwertes - wie im Synthese-Bericht zu Recht festgehalten wird - in erster Linie nach
Kriterien vorgenommen werden, die sich nach den örtlichen Gegebenheiten (Gewässer,
Geländekanten, Gebäudegruppen, Bauzonengrenzen usw. ) richten. Auch aus örtlichen
Gründen vorgenommene Verschiebungen der Perimetergrenze - zum Beispiel zur
Gleichbehandlung eines Quartiers - sollen jedoch nicht zu Lasten der Anwohner gehen.

b) Gemäss Baukonzession Dock Midfield ist der Flughafenhalter verpflichtet, im
Zusammenhang mit dem Schallschutzkonzept die technische Machbarkeit des Einbaus von
selbstschliessenden bzw. zwangsbelüfteten Fenstern zu prüfen und dem UVEK innert sechs
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Baukonzession Bericht zu erstatten. Nun ist zwar
die Neubearbeitung des Schallschutzkonzeptes mit Entscheid vom 8. Dezember 2000 in ein
nachlaufendes Bewilligungsverfahren verwiesen und dementsprechend die für die Vorlage



des fraglichen Berichtes angesetzte Frist aufgehoben worden. Das ändert jedoch nichts
daran, dass die Frage der Lüftung der mit Schallschutzfenstern ausgestattenen Räume im
späteren Verfahren noch zu behandeln sein wird. In jenem Verfahren wird auch der
Rechtsschutz zu gewährleisten sein. Die Eventual- und Subeventualbegehren von Mirjam
Schlatter und der Mitbeteiligten betreffend die "kontrollierte Lüftung" erweisen sich somit
als verfrüht. Im Übrigen legen die Beschwerdeführer, wie der Kanton Zürich in seiner
Vernehmlassung zu Recht bemerkt, nicht dar, welcher Unterschied zwischen
zwangsbelüfteten Fenstern und der von ihnen verlangten kontrollierten Lüftung bestehe.
Insofern erscheinen die Beschwerden als ungenügend begründet.

c) Nach dem Schallschutz- und Rückerstattungskonzept sind an allen Liegenschaften mit
lärmempfindlichen Räumen im Schallschutzperimeter auf Kosten des Flughafenhalters
Schallschutzmassnahmen zu treffen. Soweit solche Massnahmen von den
Grundeigentümern freiwillig schon früher ergriffen worden sind, erklärt sich der
Flughafenhalter zur Rückerstattung der Kosten bereit. Keine Rückerstattung wird dagegen
für Bauten gewährt, die bereits auf Grund der luftfahrtrechtlichen Lärmzonen-Regelung mit
Schallschutzfenstern zu versehen waren; das betrifft die ab 1. Februar 1978 (dem Zeitpunkt
der ersten Auflage der Lärmzonenpläne) in der Lärmzone B neu erstellten oder umgebauten
Geschäfts- und Bürohäuser sowie die in der Lärmzone C neu erstellten oder umgebauten
Wohn- und Schulhäuser (vgl. Art. 42 Abs. 1 und Art. 45 f. der Verordnung über die
Infrastruktur der Luftfahrt in der Fassung vom 23. November 1994, SR 748. 131.1). Nach
Auffassung verschiedener Beschwerdeführer verstossen diese Ausnahmen gegen die
Rechtsgleichheit sowie gegen die Bestimmung von Art. 25 Abs. 3 USG , nach welcher eine
Schallschutz- und Rückerstattungspflicht für sämtliche im Schallschutzperimeter liegenden
Gebäude bestehe.

Art. 25 Abs. 3 USG statuiert indessen nur die Pflicht, die durch übermässigen Lärm von
Verkehrs- oder anderen Anlagen betroffenen Gebäude auf Kosten des Anlageninhabers
durch Schallschutzfenster oder ähnliche bauliche Massnahmen zu schützen. Die
Bestimmung spricht sich dagegen über die Rückerstattung von Kosten für - freiwillig oder
gezwungenermassen - bereits ergriffene Schutzmassnahmen nicht aus. Die
Kosten-Rückerstattung, zu der sich der Flughafenhalter bereit erklärt hat, könnte mithin nur
dann beanstandet werden, wenn sie gegen das Gleichbehandlungsgebot oder das
Willkürverbot verstiesse. Nun trifft wie erwähnt zu, dass die Verpflichtung zum Einbau von
Schallschutzfenstern für neue oder umzubauende Gebäude in den Lärmzonen B und C
bereits mit dem Erlass bzw. mit der Auflage der Lärmzonenpläne begründet wurde und
nicht erst - wie für die übrigen Bauten - im Zusammenhang mit dem heutigen Flughafen-
Erweiterungsprojekt entstanden ist. Diese unterschiedliche Rechtslage lässt auch eine
differenzierte Regelung bei der Kosten-Rückerstattung zu.

E. 4
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden sind mithin abzuweisen, soweit sie nicht
gegenstandslos geworden sind und soweit auf sie einzutreten ist.

Für die Kostenfolgen bleibt zu prüfen, ob den Eventualbegehren hätte entsprochen werden
können, falls sie nicht gegenstandslos geworden wären (vgl. Art. 72 BZP in Verbindung mit
Art. 40 OG ). Soweit der Kanton Zürich selbst den Einbezug von Liegenschaften in das
Schallschutzkonzept beantragt hat, wären die Begehren offensichtlich gutzuheissen
gewesen. Nach dem Gesagten erweisen sich auch gewisse Einwendungen gegen die



Ausführung des Schallschutzkonzeptes als begründet. Es rechtfertigt sich daher insgesamt,
die Gerichtskosten, die niedrig gehalten werden können, dem Kanton Zürich aufzuerlegen.
Dieser ist zudem zu verpflichten, den Beschwerdeführern für das bundesgerichtliche
Verfahren eine Parteientschädigung auszurichten, die angesichts der gemeinsamen
Vertretung als Pauschale festgesetzt werden kann. Bei der Bemessung dieser Entschädigung
ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerden weitgehend gleich lauten und in einem
wesentlichen Punkt abzuweisen sind.
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